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Abgekürztes Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren 

§ 99. (1) Soll eine Universitätsprofessorin oder ein Universitätsprofessor für einen Zeitraum bis zu 
fünf Jahren aufgenommen werden, ist § 98 Abs. 1 und 3 bis 8 nicht anzuwenden. Eine Verlängerung der 
Bestellung ist nur nach Durchführung eines Berufungsverfahrens gemäß § 98 zulässig. 

(2) Die Rektorin oder der Rektor hat die Kandidatin oder den Kandidaten für die zu besetzende 
Stelle auf Vorschlag oder nach Anhörung der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des 
fachlichen Bereichs der Universität auszuwählen, dem die Stelle zugeordnet ist. 

(3) Durch Verordnung des Rektorates, die der Genehmigung des Universitätsrats bedarf, kann 
einmalig eine Anzahl von Stellen für Universitätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren festgelegt 
werden, die für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren gewidmet sind und nur für 
Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten gemäß § 94 Abs. 2 Z 2 vorgesehen sind. Die Anzahl 
darf bis zu 20 vH der Stellen gemäß § 122 Abs. 2 Z 4 umfassen. § 98 Abs. 1 bis 8 sind nicht anzuwenden. 
Die Stellen sind im Mitteilungsblatt der Universität auszuschreiben. Die Rektorin oder der Rektor hat die 
Stellen nach Durchführung eines Auswahlverfahrens, das internationalen kompetitiven Standards 
entspricht, zu besetzen. Eine unbefristete Verlängerung der Bestellung durch die Rektorin oder den 
Rektor ist nur nach Durchführung einer Qualifikationsprüfung zulässig. Inhalt der Qualifikationsprüfung 
ist die Qualität der wissenschaftlichen Leistungen sowie der Leistungen in der Lehre der letzten fünf 
Jahre. Die Durchführung der Qualifikationsprüfung hat internationalen kompetitiven Standards zu 
entsprechen. Der Antrag auf unbefristete Verlängerung kann nach dem vollendeten fünften Jahr gestellt 
werden. 

(4) Im Entwicklungsplan ist jeweils eine Anzahl von Stellen für Universitätsdozentinnen und 
Universitätsdozenten gemäß § 94 Abs. 2 Z 2 und für Assoziierte Professorinnen und Professoren 
festzulegen, die in jeweils einem vereinfachten Verfahren zu Universitätsprofessorinnen oder 
Universitätsprofessoren berufen werden können. Auf diese Verfahren sind § 98 Abs. 1 bis 8 nicht 
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anzuwenden. Diese Stellen sind im Mitteilungsblatt der Universität auszuschreiben. Die Rektorin oder der 
Rektor hat die Kandidatin oder den Kandidaten für die zu besetzende Stelle nach Anhörung der 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des fachlichen Bereichs der Universität, dem die 
Stelle zugeordnet ist, sowie des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen auszuwählen. Nähere 
Bestimmungen sind in der Satzung festzulegen. 

(5) Das Angebot des Abschlusses einer Qualifizierungsvereinbarung gemäß § 27 des gemäß § 108 
Abs. 3 abgeschlossenen Kollektivvertrages, in der am 1. Oktober 2015 geltenden Fassung, setzt die 
Durchführung eines internationalen kompetitiven Standards entsprechenden Auswahlverfahrens voraus, 
insbesondere ist die Stelle international auszuschreiben. Zum Ergebnis des Auswahlverfahrens sind die 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des betreffenden Fachbereichs anzuhören. Der 
Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter ist entsprechend zu berücksichtigen. § 42 ist anzuwenden. 

(6) Jene Personen, die ein Auswahlverfahren gemäß Abs. 5 durchlaufen und die Qualifikation gemäß 

§ 27 Abs. 5 des gemäß § 108 Abs. 3 abgeschlossenen Kollektivvertrages in der am 1. Oktober 2015 
geltenden Fassung entsprechend der getroffenen Vereinbarung erreicht haben (Assoziierte Professorinnen 
und Professoren), gehören dem wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonal gemäß § 94 
Abs. 2 Z 1 an. 

(7) Die gemäß Abs. 4 und 5 durchgeführten Verfahren sind im Abstand von fünf Jahren einer 
Evaluierung zu unterziehen. Diese Evaluierung ist durch die Bundesministerin oder den Bundesminister 
zu veranlassen. 
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